
 

 

Fest ohne Grenzen 

Termin: Sonntag, 09. Juni 2024 

Ort: Hessentagspark 

 

 
Stand geöffnet: 12 bis 18 Uhr, bis 20 Uhr darf weiterverkauft werden 

Aufbau: 09 – 12 Uhr 

Abbau: ab frühestens 18 Uhr / Ende spätestens 22 Uhr  

 

 

 

Genaue benötigte Fläche angeben 
Maximale Größe: 10 Meter x 5 Meter 

 Standentgelt: 20,00 € (inkl. 19% MwSt.) 

Kein Standentgelt bei:  

• eingetragener Verein mit Sitz in Dietzenbach  

• reiner Infostand (ohne Gewinnabsicht oder Verkauf) 

• Teilnahme am Bühnenprogramm mit mindestens 15 Minuten 
Dauer 

Gebühr für Konzession (Verkauf Speisen und Getränke): 20,00 € 

Kaution: 50,00 € 
Pfand Feuerlöscher: 20,00 € 

 

 

 

Strombedarf genau angeben 
Wie viele Steckdosen werden gebraucht? 

 

 

✓ Verkauf von Wasser und landestypischen Getränken ist erlaubt (zum 

Beispiel Tee, Saft, Uludağ, Ayran) 

X Verkauf von zum Beispiel Cola, Fanta, Sprite und ähnlichen Getränken 

ist nicht erlaubt 

X Kein Verkauf von Plastikflaschen und Dosen ohne gültiges Pfandlogo! 

 

 

X Kein Einweg-Geschirr und -Besteck aus Plastik, Styropor oder Bambus 

✓ Papierteller und Servietten dürfen verwendet werden 
✓ Spülmobil kann kostenfrei genutzt werden 
 

 



   

 

 

Freiwillige Feuerwehr Dietzenbach 
Brandschutz 

Bedingungen und Auflagen für alle Standbetreiber 

1.  Freihaltung Löschwasser- und Energieversorgungsanlagen 

Löschwasserentnahmeeinrichtungen (Über- oder Unterflurhydranten), sowie Verteil- und Schalt-

anlagen der Energie- und Wasserversorgung sind einschließlich ihrer Kennzeichnungen von Auf-

bauten oder Lagerungen im Umkreis von 1,00 m freizuhalten und müssen jederzeit zugänglich 

sein. 

2.  Aufstellung elektrischer Wärme- und Heizgeräte 

Elektrische Heizgeräte sind untersagt. Gasbetriebene Heizgeräte sind so aufzustellen und zu be-

treiben, dass sie keinen Brand verursachen können. Diese Geräte dürfen nur in einem Mindestab-

stand von 0,50 m (nach allen Seiten) von brennbaren Stoffen und Gegenständen aufgestellt und 

betrieben werden, dass sich diese nicht entzünden können. Werden durch den Hersteller größere 

Sicherheitsabstände vorgeschrieben, sind diese einzuhalten. Der erforderliche Sicherheitsabstand 

kann reduziert werden, wenn Abschirmungen und Unterlagen aus nicht brennbaren Materialien 

verwendet werden, die geeignet sind eine Wärmeübertragung zu verhindern (z.B. Unterlagen aus 

keramischen Materialien, Brandschutzplatten usw.). 

3. Feuerlöscher / Löschdecken 

An Ständen, Aufbauten, in Verkaufswagen, Zelten, usw. ist zur Brandbekämpfung von Entste-

hungsbränden mind. ein Pulver-Feuerlöscher PG 6 (6 kg), geeignet für die Brandklassen A, B, C 

(DIN 14406 / EN 3) in betriebsbereitem Zustand sichtbar und zugänglich vorzuhalten.  

 Beim Betrieb von Fritteusen ist zusätzlich ein für Speiseöl- und Speisefettbrände geeig-

netem Feuerlöscher nach DIN/V 14 406-5, geeignet für die Brandklasse F vorzuhalten. Wei-

tere Feuerlöscher können verlangt werden. 

 Beim Frittieren mit geringen Speiseöl- und Speisefettmengen (Keine Fritteusen!) ist zum 

Ablöschen brennender Personen zusätzlich eine Löschdecke nach DIN 14155 vorzuhalten. 

5. Druckgasflaschen 

Bei Verwendung von Druckgasflaschen mit Flüssiggas, darf nur die jeweils im Betrieb befindliche 

Flüssiggasflasche, im Stand aufgestellt werden. Die Verbrauchseinrichtungen und die Flüssiggas-

flaschen müssen standsicher aufgestellt werden. Reserveflaschen (Druckgasflaschen mit Flüssig-

gas) oder leere Druckgasflaschen (Flüssiggas) dürfen nicht im Stand und auf dem Veranstaltungs-

gelände bereitgestellt, aufbewahrt oder gelagert werden.  

Druckgasbehälter dürfen nicht in Rettungswegen aufgestellt oder betrieben werden. 



 

Kreis Offenbach 
Fachdienst Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz 
Gottlieb-Daimler-Str. 10, 63128 Dietzenbach 

 

Merkblatt für ortsveränderliche Betriebsstätten 
 

Verkaufs- und Imbisswagen, Verkaufszelte, Marktstände u. ä. Einrichtungen auf Festen, Märkten und ähnlichen 
Veranstaltungen werden als „ortsveränderliche Betriebsstätten“ bezeichnet. Diese müssen so gelegen, 
konzipiert und gebaut sein, dass eine gute Lebensmittelhygienepraxis betrieben werden kann. 
 
Folgendes ist bei ortsveränderlichen Betriebsstätten zu berücksichtigen: 
 

1. Der Standplatz muss befestigt sein. 
 

2. Wände und Decken müssen aus leicht zu reinigendem und ggf. desinfizierbarem Material bestehen.  
 

3. Lebensmittel sind vor Witterungseinflüssen und Schädlingen zu schützen (z. B. Markise, überstehendes 
Dach im Verkaufsbereich, Abdeckung der Lebensmittel). 

 

4. Offene Lebensmittel sind im Kundenbereich abzudecken (Spuck- und Hustenschutz). 
 

5. Flächen die mit Lebensmitteln in Berührung kommen müssen glatte und abriebfeste Oberflächen 
aufweisen, die leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sind (z. B. Kunststoff oder 
Edelstahl).  

 

6. Es muss eine leicht erreichbare Handwaschgelegenheit mit fließendem warmen und kalten Wasser von 
Trinkwasserqualität sowie Flüssigseife und Einmalhandtücher vorhanden sein. Der Einsatz von 
Einmalhandschuhen ist kein Ersatz für eine Handwaschgelegenheit! 
 

7. Wasserleitungen müssen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen. 
 

8. Für Lebensmittel die gekühlt aufbewahrt werden müssen, müssen ausreichende Kühl- und/oder 
Gefriereinrichtungen vorhanden sein.  

 

9. Bei Speisen die aus Warmhalteeinrichtungen ausgegeben werden, ist sicherzustellen, dass eine 
Produkttemperatur von über +65°C bis zur Abgabe an den Kunden eingehalten wird. 

 

10. Personen, die unverpackte Lebensmittel behandeln oder abgeben, müssen saubere Kleidung, 
erforderlichenfalls Schutzkleidung tragen. 

 

11. Abfall und Abwasser sind schnellstmöglich aus dem Zubereitungs- u. Verkaufsbereich zu entfernen.  
 

12. Es sind Personaltoiletten mit einer Handwaschgelegenheit mit fließendem warmem und kaltem Wasser 
von Trinkwasserqualität sowie Flüssigseife und Einmalhandtücher bereit zu halten. Sie sind in einem 
hygienisch einwandfreien Zustand zu halten. Sofern betriebsfremde Toilettenanlagen genutzt werden, 
müssen diese die genannten Bedingungen erfüllen.  
 

13. Das Rauchen ist in den Betriebsstätten nicht gestattet 
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Für die Abgabe von Lebensmitteln ist Folgendes zu beachten: 
 

• Es wird dringend empfohlen, dass Lebensmittel, die unter Verwendung von frischen Eiern, Sahne und 
ähnlichen sensiblen Zutaten hergestellt wurden (z. B. Tiramisu, Sahnetorten) nicht verkauft werden. 
 

• Alle Zutaten, aus denen ein Lebensmittel hergestellt wurde, sind zu kennzeichnen (Schild oder 
Aufzeichnung bei loser Ware, Kennzeichnung auf der Verpackung).   
 

• Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker, Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe und Farbstoffe in 
Lebensmitteln sowie Angaben über gentechnisch veränderte Lebensmittel sind dem Verbraucher 
kenntlich zu machen (Schild oder Aufzeichnung bei loser Ware, Kennzeichnung auf der Verpackung).  
 

• Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen wie Eier und daraus 
gewonnene Erzeugnisse, Gluten haltiges Getreide, namentlich Weizen, Roggen, Gerste usw., Sellerie 
und daraus gewonnene Erzeugnisse, usw., müssen gekennzeichnet sein.  (Schild oder Aufzeichnung 
bei loser Ware, Kennzeichnung auf der Verpackung).   

• Personen die mit leicht verderblichen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Feinkostsalaten, Speiseeis, 
Sahne, Backwaren mit nicht durchgebackener Füllung oder Auflage usw. in Berührung kommen, 
müssen im Besitz eines gültigen Belehrungsnachweises nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) sein. 
Auskünfte hierzu erhalten Sie beim zuständigen Gesundheitsamt.  

• Temperaturkontrollen und –dokumentationen von Kühl- und Warmhalteeinrichtungen sind 
durchzuführen (Thermometer). 
 

• Beim Umgang mit offenen Lebensmitteln sind Nagellack und künstliche Fingernägel sowie Schmuck 
nicht gestattet. 

 

• Erkundigen Sie sich bitte vor der Inbetriebnahme der Getränkeschankanlagen bei der Brauerei, dem 
Getränkelieferanten usw., ob die Schankanlagen gemäß DIN 6650 gewartet und gereinigt worden sind. 
Dokumente darüber sind der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

 
 
Rechtsgrundlagen:   VO (EG) 178/2002 

VO (EG) 852/2004 
Lebensmittelhygieneverordnung 
Tierische Lebensmittelhygieneverordnung 
Zusatzstoffzulassungs-Verordnung (ZZulV) 
Lebensmittel-Informations-Verordnung ( VO (EU) Nr. 1169/2011) 
Trinkwasserverordnung 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
Lebensmittel- und Futtermittel Gesetzbuch (LFGB) 

 
weitere Informationen: Leitlinie für eine gute Lebensmittelhygienepraxis in ortsveränderlichen 

Betriebsstätten (BGN) 


	Informationsblatt
	Merkblatt Feuerwehr
	Merkblatt für ortsveränderliche Betriebsstätten 2023

